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Satzung 

Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 07. Februar 2024 



 

I. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 

Firma, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma METRO AG. 

(2) Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf. 

(3) Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des 

folgenden Kalenderjahres.  

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung und Förderung von Handels- und 

Dienstleistungsunternehmen, die insbesondere in folgenden Bereichen tätig sind: 

- Handelsgeschäfte aller Art, die mit dem Betrieb von 

Einzelhandelsunternehmen zusammenhängen, Versandhandel, Großhandel 

sowie Vertriebsformen unter Nutzung neuer Medien; 

- Herstellung und Entwicklung von Produkten, die Gegenstand von 

Handelsgeschäften und von Dienstleistungen sein können; 

- Durchführung von Immobiliengeschäften aller Art einschließlich 

Immobilienentwicklung; 

- Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Handel, 

Gastronomie, Konsumgütern und Logistik sowie handelsbezogenen digitalen 

Geschäftsmodellen; 

- Vermittlung von Finanzdienstleistungen für und Durchführung über Tochter- 

und Beteiligungsgesellschaften; 

- Verwaltung von Vermögen. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und Geschäften berechtigt, die unmittelbar 

oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet erscheinen 

oder die damit direkt oder indirekt zusammenhängen. Sie kann in den in Absatz 1 

bezeichneten Bereichen auch selbst tätig werden. Geschäfte, die besonderer 

staatlicher Genehmigungen bedürfen, können erst getätigt werden, wenn diese 

Genehmigungen erteilt sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland 

Unternehmen, die in den in Absatz 1 bezeichneten Bereichen tätig sind, errichten, 

erwerben, verwalten, sich an solchen auch nur kapitalmäßig oder minderheitlich 



 

beteiligen oder sie veräußern. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, 

unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der 

Beteiligungen beschränken. 

§ 3 

Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

II. 

GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

§ 4 

Grundkapital und Aktien 

(1) Das Grundkapital beträgt 363.097.253 Euro. 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 360.121.736 Stück Stammaktien und 

2.975.517 Stück Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. 

(3) Stammaktien und Vorzugsaktien lauten auf den Inhaber. 

(4) Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht sind mit einem Gewinnvorzug gemäß § 21 der 

Satzung ausgestattet. 

(5) Ein Beschluss über die Ausgabe von weiteren Vorzugsaktien, die bei der Verteilung 

des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens den dann bestehenden 

Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vorgehen oder gleichstehen, bleibt vorbehalten. 

(6) Die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 

setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Die Gesellschaft kann 

einzelne Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien 

verbriefen (Globalaktien, Globalurkunden). Der Anspruch der Aktionäre auf 

Verbriefung ihrer Anteile an der Gesellschaft und der Gewinnanteils- und 

Erneuerungsscheine ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach den 

Regeln einer Börse erforderlich ist, an der die Aktien der Gesellschaft zugelassen sind. 

(7) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10. Februar 

2027 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber 

lautender Stammaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens 

jedoch um bis zu 108.929.175 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei haben 

die Aktionäre ein Bezugsrecht. Die neuen Aktien können auch von durch den 

Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 

gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten. 



 

 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen auszuschließen. 

 

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhungen und ihrer Durchführung einschließlich des 

Inhalts der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

 

(8) Das Grundkapital ist um bis zu 50.000.000 Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 

Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 

Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung 

Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 

AktG, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent 

beteiligt ist, aufgrund der von der Hauptversammlung vom 16. Februar 2018 

beschlossenen Ermächtigung ausgegeben oder garantiert werden, von ihren 

Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung 

oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder 

Optionsausübung erfüllen, oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz 

oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der 

Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, 

soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen 

börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. 

Der jeweils festzusetzende Options- oder Wandlungspreis für eine Stammaktie 

muss – auch bei einem variablen Umtauschverhältnis/Options- oder 

Wandlungspreis – entweder mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen 

Schlusskurses der Stammaktien der Gesellschaft im Xetra-Handel an der 

Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems 

getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an den zehn Börsentagen 

vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der 

Options- oder Wandelschuldverschreibungen betragen oder – für den Fall der 

Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen 

Schlusskurses der Stammaktien der Gesellschaft im Xetra-Handel an der 

Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems 

getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) während der Bezugsfrist, 

mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der Options- 

oder Wandlungspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt 

gemacht werden kann, entsprechen.  

Die neuen Stammaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie 

aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder der Erfüllung von 

Options- oder Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 



 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

III. 

VORSTAND 

§ 5 

Zusammensetzung 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. 

(2) Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. 

§ 6 

Geschäftsführung und Vertretung 

(1) Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe 

der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung des Vorstands zu führen. 

(2) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. 

(3) Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder in Einzelfällen von dem Verbot 

der Mehrfachvertretung gemäß § 181, 2. Alt. BGB befreien. 

IV. 

AUFSICHTSRAT 

§ 7 

Zusammensetzung, Amtsdauer 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Zehn Mitglieder werden von den 

Arbeitnehmern gewählt. 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 

nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 

beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig. Die Hauptversammlung 

kann bei der Wahl auch eine kürzere Amtszeit bestimmen. 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von einem 

Monat durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu 

richtende schriftliche Erklärung ohne Angabe von Gründen jederzeit niederlegen. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende – oder im Falle einer Amtsniederlegung durch den 

Aufsichtsratsvorsitzenden sein Stellvertreter – kann einer Verkürzung der Frist oder 



 

einem Verzicht auf die Wahrung der Frist zustimmen. Das Recht zur 

Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

§ 8 

Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte mit der gesetzlich vorgeschriebenen 

Mehrheit einen Aufsichtsratsvorsitzenden und einen Stellvertreter. 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter aus dem Aufsichtsrat oder aus 

seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für dieses Amt 

vorzunehmen. 

§ 9 

Einberufung von Sitzungen des Aufsichtsrats 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden mit einer Frist von 

14 Tagen schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch, per Telefax oder mittels 

elektronischer oder anderer Medien einberufen. In dringenden Fällen kann der 

Vorsitzende die Frist abkürzen und auch mündlich oder fernmündlich einberufen. 

(2) Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Zu Punkten 

der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig mitgeteilt wurden, kann in der Sitzung 

wirksam beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied dem Verfahren 

widerspricht. 

§ 10 

Beschlüsse des Aufsichtsrats 

(1) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in Sitzungen gefasst. Der Vorsitzende kann 

auch zulassen, dass Mitglieder des Aufsichtsrats an einer Sitzung und 

Beschlussfassung im Wege der Telefon- oder Videokonferenz teilnehmen. Auf 

Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats können Beschlüsse auch außerhalb 

von Sitzungen durch schriftlich, fernmündlich, durch Telefax, elektronisch oder in 

vergleichbarer Form übermittelte Stimmabgaben gefasst werden. Für 

Abstimmungen außerhalb von Sitzungen gelten die folgenden Bestimmungen 

sinngemäß. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn nach Einladung sämtlicher Mitglieder 

mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an 

der Beschlussfassung teilnimmt. Mitglieder, die durch Telefon- oder Videokonferenz 

zugeschaltet sind, gelten als anwesend. Ein Mitglied nimmt auch dann an der 

Beschlussfassung teil, wenn es sich bei der Abstimmung der Stimme enthält. In 

jedem Fall müssen drei Mitglieder an der Abstimmung teilnehmen. 



 

(3) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen dadurch teilnehmen, 

dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftlich, durch Telefax, elektronisch 

oder in vergleichbarer Form übermittelte Stimmabgaben (Stimmbotschaften) 

überreichen lassen. 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas 

anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 

Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe. 

(5) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der 

Tagesordnung behandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmung. 

(6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften 

anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder – bei Abstimmung außerhalb 

von Sitzungen – vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen sind. 

§ 11 

Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen. 

Den Ausschüssen können, soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse des 

Aufsichtsrats übertragen werden. 

(2) Jeder Ausschuss kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen, wenn nicht der 

Aufsichtsrat einen Vorsitzenden bestimmt. 

(3) Für das Verfahren der Ausschüsse gelten die Regelungen der §§ 9, 10 

entsprechend. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei einer 

erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie 

Stimmengleichheit ergibt, der Vorsitzende zwei Stimmen. Auch die zweite Stimme 

kann gemäß § 10 Abs. 3 schriftlich abgegeben werden. 

§ 12 

Geschäftsordnung, Willenserklärungen 

(1) Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung 

selbst fest. 

(2) Der Vorsitzende – oder im Fall seiner Verhinderung der stellvertretende 

Vorsitzende – ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der 

Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erforderlichen Erklärungen 

abzugeben. 



 

§ 13 

Vergütung des Aufsichtsrats 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste jährliche Vergütung. Sie beträgt 

für das einzelne Mitglied 80.000 Euro. 

 

(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache, sein Stellvertreter 

das Eineinhalbfache des in Absatz 1 festgelegten Betrags.  

 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten eine zusätzliche 

Ausschussvergütung von 40.000 Euro, die Mitglieder des Aufsichtsratspräsidiums 

von 30.000 Euro, die Mitglieder des Nominierungsausschusses von 10.000 Euro und 

die Mitglieder etwaiger künftiger Ausschüsse von 20.000 Euro. Der Vorsitzende 

eines jeden dieser Ausschüsse erhält das Doppelte des für den Ausschuss in Satz 1 

festgelegten Betrags. Für die Mitgliedschaft und den Vorsitz in dem Ausschuss 

gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG wird keine zusätzliche Ausschussvergütung gewährt. 

Die zusätzliche Ausschussvergütung für eine Mitgliedschaft oder den Vorsitz in 

einem Ausschuss wird nur gezahlt, wenn mindestens zwei Sitzungen oder sonstige 

Beschlussfassungen dieses Ausschusses im jeweiligen Geschäftsjahr stattgefunden 

haben.  

 

(4) Die Vergütung ist zahlbar am Schluss des jeweiligen Geschäftsjahres.  

 

(5) Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem 

Aufsichtsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit 

ein Zwölftel der Vergütung. Dies gilt entsprechend für Mitgliedschaften in einem 

Ausschuss, den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat oder den 

Vorsitz in einem Ausschuss.  

 

(6) Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats die durch die Ausübung 

des Amts entstehenden Auslagen sowie eine etwaige auf die Vergütung und den 

Auslagenersatz entfallende Umsatzsteuer.  

 

(7) Die Regelungen in den Absätzen 1 bis 6 werden erstmalig für das am 1. Oktober 

2021 beginnende Geschäftsjahr anwendbar. 

 

§ 14 

Fassungsänderungen, Vertraulichkeit 

(1) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren 

Fassung betreffen. 

(2) Aufsichtsratsmitglieder haben – auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt – über 

vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, die ihnen im Rahmen ihrer 



 

Tätigkeit bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des 

Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit 

auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft 

betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden vorher zu unterrichten und ihm 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

V. 

HAUPTVERSAMMLUNG 

§ 15 

Ort, Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen 

Wertpapierbörse oder in einer Stadt in der Bundesrepublik Deutschland mit mehr 

als 500.000 Einwohnern statt. 

(2) Die Einberufung muss mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf 

sich die Aktionäre anzumelden haben (§ 16 Abs. 1), bekannt gemacht werden. Dabei 

wird der Tag der Bekanntmachung nicht mitgerechnet. 

§ 16 

Teilnahmerecht 

(1) Stammaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts, Vorzugsaktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

in den gesetzlich vorgesehenen Fällen auch zur Ausübung des Stimmrechts 

berechtigt, wenn sie sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die 

Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 

Adresse in Textform und in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs 

Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag 

der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind. 

(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des 

Stimmrechts ist nachzuweisen. Hierfür ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in 

Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG erforderlich. Der 

Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor 

der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der 

Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für 

die Teilnahme an der Hauptversammlung oder für die Ausübung des Stimmrechts 

als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat.  

(3) Der Vorstand kann vorsehen und Bestimmungen zum Verfahren festlegen, dass die 

Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne 



 

einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz 

oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass eine Versammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 

abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung), wenn die Versammlung innerhalb 

von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister 

stattfindet. 

(5)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen in Abstimmung mit dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden im Wege der Bild- und Tonübertragung an der 

Hauptversammlung teilnehmen, wenn das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der 

physischen Teilnahme am Ort der Hauptversammlung verhindert ist, wenn das 

Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat oder eine Anwesenheit am 

Ort der Hauptversammlung mit einer unangemessen langen Reisedauer verbunden 

wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten 

wird. 

§ 17 

Vorsitz 

(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmtes anderes 

Aufsichtsratsmitglied führt den Vorsitz in der Hauptversammlung. Für den Fall, dass 

weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes Mitglied des 

Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wählen die in der Hauptversammlung 

anwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats den Vorsitzenden. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung, bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände sowie Art und Form der Abstimmung. Er kann die Bild- 

und Tonübertragung der Hauptversammlung zulassen. Das Abstimmungsergebnis 

kann auch durch Abzug der Ja- oder Neinstimmen und der Stimmenenthaltungen 

von den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt werden. 

(3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere ermächtigt, für das Frage- und 

Rederecht zusammengenommen einen zeitlichen Rahmen für den ganzen 

Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte und für einzelne 

Redner zu setzen. 

§ 18 

Stimmrecht 

(1) Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. 



 

(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Soweit das 

Gesetz keine Erleichterung bestimmt, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr 

Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der 

Textform. Die Regelungen von § 135 AktG bleiben unberührt. In der Einberufung 

der Hauptversammlung kann eine Erleichterung bestimmt werden. 

(3) Der Vorstand kann vorsehen und Bestimmungen zum Verfahren festlegen, dass 

Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, 

schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). 

(4) Die Vorzugsaktien gewähren vorbehaltlich gesetzlicher Vorschriften kein 

Stimmrecht. 

§ 19 

Mehrheitserfordernisse 

Für die Beschlüsse der Hauptversammlung genügen, soweit nicht das Gesetz zwingend 

etwas anderes vorschreibt, als Stimmenmehrheit die einfache Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen und als Kapitalmehrheit die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung 

vertretenen Grundkapitals. Dies gilt nicht für Beschlüsse nach § 103 Abs. 1 AktG 

(Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern). 

VI. 

JAHRESABSCHLUSS 

§ 20 

Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das 

vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen 

und unverzüglich nach ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat 

der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der 

Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 

(2) Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag für den 

Jahresabschluss. 

(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des 

Jahresabschlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche 

Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder 

ganz in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größeren Teils 

als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen 

Gewinnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen 

würden. 



 

(4) Die Hauptversammlung kann bei der Beschlussfassung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns anstelle oder neben einer Barausschüttung eine Sachausschüttung 

beschließen. 

(5) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend 

von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG bestimmt werden. 

(6) Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdividende an die Aktionäre 

ausschütten. 

§ 21 

Gewinnverteilung 

(1) Die Inhaber von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht erhalten aus dem jährlichen 

Bilanzgewinn eine Vorabdividende von 0,17 Euro je Vorzugsaktie. 

(2) Reicht der verteilbare Bilanzgewinn in einem Geschäftsjahr zur Zahlung der 

Vorabdividende nicht aus, so ist der Rückstand ohne Zinsen aus dem Bilanzgewinn 

der folgenden Geschäftsjahre in der Weise nachzuzahlen, dass die älteren 

Rückstände vor den jüngeren zu tilgen und die aus dem Gewinn eines 

Geschäftsjahres für dieses zu zahlenden Vorzugsbeträge erst nach Tilgung 

sämtlicher Rückstände zu leisten sind. 

(3) Nach Ausschüttung der Vorabdividende erhalten die Inhaber von Stammaktien eine 

Dividende von 0,17 Euro je Stammaktie. Danach wird an die Inhaber von 

Vorzugsaktien ohne Stimmrecht eine nicht nachzahlbare Mehrdividende gezahlt, die 

je Vorzugsaktie 10 vom Hundert der unter Berücksichtigung von Absatz 4 an die 

Inhaber von Stammaktien gezahlten Dividende beträgt, vorausgesetzt dass diese 

1,02 Euro je Stammaktie erreicht oder übersteigt. 

(4) An einer weiteren Gewinnausschüttung nehmen die Inhaber von Vorzugsaktien 

ohne Stimmrecht und die Inhaber von Stammaktien entsprechend ihren Anteilen 

am Grundkapital gleichberechtigt teil. 

VII. 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 22 

Sonstige Angaben 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft wurde in Höhe von 204.517.000 Euro im Wege 

der Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft erbracht. Nachfolgend 

wurde das Grundkapital um EUR 171.838.248 herabgesetzt. 



 

(2) Die Kosten des Formwechsels als Gründungsaufwand trägt die Gesellschaft bis zu 

einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro. 

 

 

 

* * * 


